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1. Abschnitt
Aufgaben des Landesamtes für Verfassungsschutz

§ 1
Zweck des Verfassungsschutzes

(1) Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bun-
des und der Länder.

(2) Zu diesem Zweck tritt dieses Gesetz neben das Gesetz über die 
Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des 
Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz 
(Bundesverfassungsschutzgesetz - BVerfSchG) vom 20. Dezember 
1990 (Bundesgesetzblatt I Seiten 2954, 2970), zuletzt geändert am  
5. Januar 2007 (BGBl. I S. 7).

§ 2
Zuständigkeit

(1) 1 Der Verfassungsschutz wird innerhalb der zuständigen Behörde 
vom Landesamt für Verfassungsschutz wahrgenommen. 2 Das Lan-
desamt für Verfassungsschutz ist ausschließlich hierfür zuständig.  
3 Bei der Erfüllung seiner Aufgaben ist es an Gesetz und Recht gebun-
den (Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes).

(2) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf einer polizeilichen 
Dienststelle nicht angegliedert werden. 2 Ihm stehen polizeiliche Befug-
nisse oder Weisungsbefugnisse gegenüber polizeilichen Dienststellen 
nicht zu; es darf die Polizei auch nicht im Wege der Amtshilfe um 
Maßnahmen ersuchen, zu denen es selbst nicht befugt ist.

§ 3
Zusammenarbeit

(1) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz ist verpflichtet, mit Bund 
und Ländern in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes zusam-
menzuarbeiten. 2 Die Zusammenarbeit besteht auch in gegenseitiger 
Unterstützung und Hilfeleistung sowie in der Unterhaltung gemeinsa-
mer Einrichtungen.
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(2) 1 Verfassungsschutzbehörden anderer Länder dürfen im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes nur im Einvernehmen mit dem Landesamt für 
Verfassungsschutz nach Maßgabe dieses Gesetzes und soweit eigenes 
Landesrecht dies zulässt, der Bund gemäß § 5 Absatz 2 BVerfSchG 
nur im Benehmen mit dem Landesamt für Verfassungsschutz tätig 
werden. 2 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf in den anderen 
Ländern tätig werden, soweit es die Rechtsvorschriften dieses Geset-
zes und der anderen Länder zulassen.

§ 4
Aufgaben des Landesamtes für Verfassungsschutz

(1) 1 Aufgabe des Landesamtes für Verfassungsschutz ist die Samm-
lung und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und 
personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen, über 

1. Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung 
der Amtsführung von Mitgliedern der verfassungsmäßigen Organe 
des Bundes oder eines Landes zum Ziele haben,

2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten für 
eine fremde Macht in der Bundesrepublik Deutschland,

3. Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland, die durch 
Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungs-
handlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland 
gefährden,

4. Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die gegen 
den Gedanken der Völkerverständigung (Artikel 9 Absatz 2 des 
Grundgesetzes), insbesondere gegen das friedliche Zusammenle-
ben der Völker (Artikel 26 Absatz 1 des Grundgesetzes) gerichtet 
sind (§ 3 Absatz 1 BVerfSchG).

2 Das Landesamt für Verfassungsschutz hat insbesondere den Senat 
über Gefahren für die Schutzgüter des § 1 zu informieren und die dafür 
zuständigen staatlichen Stellen in die Lage zu versetzen, Maßnahmen 
zu ihrer Abwehr zu ergreifen. 3 Darüber hinaus unterrichtet das Lan-
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desamt für Verfassungsschutz mindestens einmal jährlich die Öffent-
lichkeit über Gefahren für die Schutzgüter des § 1.

(2) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz wirkt gemäß § 3 Absatz 
2 Satz 1 BVerfSchG mit

1. bei der Überprüfung von Personen, denen im öffentlichen Inte-
resse geheimhaltungsbedürftige Tatsachen, Gegenstände oder 
Erkenntnisse anvertraut werden, die Zugang dazu erhalten sollen 
oder ihn sich dienstlich verschaffen können,

2. bei der Überprüfung von Personen, die an sicherheitsempfindli-
chen Stellen von lebens- und verteidigungswichtigen Einrichtun-
gen beschäftigt sind oder werden sollen,

3. bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von im 
öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen, 
Gegenständen und Erkenntnissen gegen die Kenntnisnahme 
durch Unbefugte.

2 Die Befugnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz bei der 
Mitwirkung nach Satz 1 Nummern 1 und 2 sind im Hamburgischen 
Sicherheitsüberprüfungsgesetz (HmbSÜG) vom 25. Mai 1999, zuletzt 
geändert am 4. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 327, 330), geregelt.  
3 Die Befugnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz bei der Mit-
wirkung an Zuverlässigkeitsüberprüfungen zum Schutz vor Angriffen 
auf die Sicherheit des Hamburger Hafens sind im Hafensicherheitsge-
setz vom 6. Oktober 2005 (HmbGVBl. S. 424) geregelt.

§ 5
Begriffsbestimmungen

(1) 1 Im Sinne dieses Gesetzes sind:

1. Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines Landes 
solche politisch motivierten ziel- und zweckgerichteten Verhal-
tensweisen in einem oder für einen Personenzusammenschluss, 
der darauf gerichtet ist, die Freiheit des Bundes oder eines Lan-
des von fremder Herrschaft aufzuheben, ihre staatliche Einheit zu 
beseitigen oder ein zu ihnen gehörendes Gebiet abzutrennen,
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2. Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
solche politisch motivierten ziel- und zweckgerichteten Verhal-
tensweisen in einem oder für einen Personenzusammenschluss, 
der darauf gerichtet ist, den Bund, Länder oder deren Einrichtun-
gen in ihrer Funktionsfähigkeit erheblich zu beeinträchtigen,

3. Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundord-
nung solche politisch motivierten ziel- und zweckgerichteten 
Verhaltensweisen in einem oder für einen Personenzusammen-
schluss, der darauf gerichtet ist, einen der in Absatz 2 genannten 
Verfassungsgrundsätze zu beseitigen oder außer Geltung zu set-
zen.

2 Für einen Personenzusammenschluss handelt, wer ihn in seinen 
Bestrebungen nachdrücklich unterstützt (§ 4 Absatz 1 Sätze 1 und 2 
BVerfSchG). 3 Bestrebungen im Sinne dieses Gesetzes sind auch Ver-
haltensweisen gemäß Satz 1 von Einzelpersonen, die nicht in einem 
oder für einen Personenzusammenschluss handeln, wenn sie gegen 
Schutzgüter dieses Gesetzes mit Anwendung von Gewalt gerichtet 
sind oder diese sonst angreifen und bekämpfen.

(2) Zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne diese 
Gesetzes zählen gemäß § 4 Absatz 2 BVerfSchG 

1. das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstim-
mungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der voll-
ziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und die 
Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl zu wählen,

2. die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ord-
nung und die Bindung der vollziehenden Gewalt und der Recht-
sprechung an Gesetz und Recht,

3. das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen 
Opposition,

4. die Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber der Volksvertre-
tung und ihre Ablösbarkeit,
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5. die Unabhängigkeit der Gerichte,

6. der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und

7. die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte.

§ 6
Voraussetzung und Rahmen für die Tätigkeit  

des Landesamtes für Verfassungsschutz

1 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf nur Maßnahmen ergrei-
fen, wenn und soweit sie zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich 
sind; dies gilt insbesondere für die Erhebung und weitere Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 2 Von mehreren möglichen und geeigne-
ten Maßnahmen hat es diejenige zu treffen, die den Einzelnen insbe-
sondere in seinen Grundrechten und die Allgemeinheit voraussichtlich 
am wenigsten beeinträchtigt. 3 Eine geringere Beeinträchtigung ist in 
der Regel anzunehmen, wenn die Information aus allgemein zugängli-
chen Quellen oder durch eine behördliche Auskunft gewonnen werden 
kann. 4 Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu 
dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. 5 Sie ist nur so 
lange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, dass er nicht 
erreicht werden kann.

2. Abschnitt
Erheben und weitere Verarbeitung von Informationen 

§ 7
Befugnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz

(1) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf zur Erfüllung seiner 
Aufgaben Informationen erheben und weiter verarbeiten. 2 Es darf per-
sonenbezogene Daten auch für die Vorgangsverwaltung nutzen und 
verarbeiten. 3 Ist zum Zwecke der Datenerhebung die Übermittlung 
von personenbezogenen Daten unerlässlich, ist sie auf das unbedingt 
erforderliche Maß zu beschränken. 4 Schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen dürfen nur in unvermeidbarem Umfang beeinträchtigt 
werden.
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(2) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf bei den hamburgi-
schen Behörden und den der Aufsicht der Freien und Hansestadt Ham-
burg unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
nur die Informationen einschließlich personenbezogener Daten erhe-
ben, die diesen Stellen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung bereits vor-
liegen und die zur Erfüllung der Aufgaben des Verfassungsschutzes 
erforderlich sind. 2 Das Landesamt für Verfassungsschutz braucht die 
Ersuchen nicht zu begründen, soweit dies dem Schutz des Betroffe-
nen dient oder eine Begründung den Zweck der Maßnahme gefährden 
würde.

(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf im Einzelfall bei denjeni-
gen, die geschäftsmäßig Postdienstleistungen oder Telemediendienste 
erbringen oder daran mitwirken, unentgeltlich Auskunft über Daten 
einholen, die für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Änderung 
oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses über Postdienstleistun-
gen oder Telemediendienste (Bestandsdaten) gespeichert worden sind, 
soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.

(4) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf im Einzelfall unentgelt-
lich Auskunft einholen bei

1. Luftfahrtunternehmen zu Namen und Anschriften des Kunden 
sowie zur Inanspruchnahme und den Umständen von Transport-
leistungen, insbesondere zum Zeitpunkt von Abfertigung und 
Abflug und zum Buchungsweg,

2. Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten und Finanzunter-
nehmen zu Konten, Konteninhabern und sonstigen Berechtigten 
sowie weiteren am Zahlungsverkehr Beteiligten und zu Geldbe-
wegungen und Geldanlagen, insbesondere über Kontostand und 
Zahlungsein- und -ausgänge,

3. denjenigen, die geschäftsmäßig Postdienstleistungen erbringen 
oder daran mitwirken, zu den Umständen des Postverkehrs,

4. denjenigen, die geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste 
erbringen oder daran mitwirken, zu Verkehrsdaten nach § 96 
Absatz 1 Nummern 1 bis 4 des Telekommunikationsgesetzes vom 
22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), zuletzt geändert am 18. Februar 
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2007 (BGBl. I S. 106, 116), und sonstigen zum Aufbau und zur 
Aufrechterhaltung der Telekommunikation notwendigen Ver-
kehrsdaten und

5. denjenigen, die geschäftsmäßig Telemediendienste erbringen 
oder daran mitwirken, zu

 a) Merkmalen zur Identifikation des Nutzers eines Telemedien-
dienstes,

 b) Angaben über Beginn und Ende sowie über den Umfang der 
jeweiligen Nutzung und

 c) Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genommenen Tele-
mediendienste, soweit dies zur Aufklärung von Bestrebungen 
oder Tätigkeiten erforderlich ist und tatsächliche Anhaltspunkte 
für schwerwiegende Gefahren für die in § 4 Absatz 1 Satz 1 
genannten Schutzgüter vorliegen. Im Falle des § 4 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 gilt dies nur für Bestrebungen, die bezwecken oder 
auf Grund ihrer Wirkungsweise geeignet sind,

1. zu Hass oder Willkürmaßnahmen gegen Teile der Bevölkerung 
aufzustacheln oder deren Menschenwürde durch Beschimpfen, 
böswilliges Verächtlichmachen oder Verleumden anzugreifen und 
dadurch die Bereitschaft zur Anwendung von Gewalt zu fördern 
und den öffentlichen Frieden zu stören oder

2. Gewalt anzuwenden oder vorzubereiten, einschließlich dem Befür-
worten, Hervorrufen oder Unterstützen von Gewaltanwendung, 
auch durch Unterstützen von Vereinigungen, die Anschläge gegen 
Personen oder Sachen veranlassen, befürworten oder androhen.

(5) Anordnungen nach Absatz 4 dürfen sich nur gegen Personen rich-
ten, bei denen

1. tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie die schwer-
wiegenden Gefahren nach Absatz 4 nachdrücklich fördern oder

2. auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist
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 a) bei Auskünften nach Absatz 4 Satz 1 Nummern 1, 2 und 5, 
dass sie die Leistung für eine Person nach Nummer 1 in Anspruch 
nehmen oder

 b) bei Auskünften nach Absatz 4 Satz 1 Nummern 3 und 4, dass 
sie für eine Person nach Nummer 1 bestimmte oder von ihr her-
rührende Mitteilungen entgegennehmen oder weitergeben, oder 
im Falle des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 4, dass eine Person nach 
Nummer 1 ihren Anschluss benutzt.

(6) 1 Die Zuständigkeit für Anordnungen nach Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 1 ist in einer Dienstvorschrift zu regeln, die der Zustimmung des 
Präses oder bei seiner Verhinderung des Staatsrates der zuständigen 
Behörde bedarf. 2 Anordnungen nach Absatz 4 Satz 1 Nummern 2 bis 
5 werden vom Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz oder 
seinem Vertreter schriftlich beantragt und begründet. 3 Im Falle der 
Auskunft nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 kann der Antrag auch von 
einem Bediensteten des Landesamtes für Verfassungsschutz gestellt 
werden, der die Befähigung zum Richteramt hat. 4 Zuständig für 
Anordnungen nach Absatz 4 Satz 1 Nummern 2 bis 5 ist der Präses 
oder bei seiner Verhinderung der Staatsrat der zuständigen Behörde. 
5 Die Anordnung einer Auskunft über künftig anfallende Daten ist auf 
höchstens drei Monate zu befristen. 6 Die Verlängerung dieser Anord-
nung um jeweils nicht mehr als drei Monate ist auf Antrag zulässig, 
soweit die Voraussetzungen der Anordnung fortbestehen. 7 Anordnun-
gen nach Absatz 4 Satz 1 Nummern 1 und 2 hat das Landesamt für 
Verfassungsschutz dem Betroffenen mitzuteilen, sobald eine Gefähr-
dung des Zweckes des Eingriffs ausgeschlossen werden kann.

(7) 1 Über Anordnungen nach Absatz 4 Satz 1 Nummern 3 bis 5 
unterrichtet die zuständige Behörde die G 10-Kommission nach § 1 
Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Artikel 10-Gesetzes vom 
17. Januar 1969 (HmbGVBl. S. 5), zuletzt geändert am 17. Dezem-
ber 2002 (HmbGVBl. S. 332), vor deren Vollzug. 2 Bei Gefahr im 
Verzug kann der Präses oder bei seiner Verhinderung der Staatsrat 
der zuständigen Behörde den Vollzug der Entscheidung auch bereits 
vor der Unterrichtung der Kommission anordnen. 3 Die G 10-Kom-
mission prüft von Amts wegen oder auf Grund von Beschwerden die 
Zulässigkeit und Notwendigkeit der Einholung von Auskünften. 4 § 
15 Absatz 5 des Artikel 10-Gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 
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1254, 2298), zuletzt geändert am 18. Februar 2007 (BGBl. I S. 106), 
ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die Kontrollbe-
fugnis der Kommission sich auf die gesamte Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der nach Absatz 4 Satz 1 Nummern 3 bis 5 erlang-
ten personenbezogenen Daten erstreckt. 5 Entscheidungen über Aus-
künfte, die die G10-Kommission für unzulässig oder nicht notwendig 
erklärt, sind unverzüglich aufzuheben. 6 Die Daten unterliegen in die-
sem Falle einem absoluten Verwendungsverbot und sind unverzüglich 
zu löschen. 7 Für die Verarbeitung der nach Absatz 4 Satz 1 Nummern 
3 bis 5 erhobenen Daten ist § 4 des Artikel 10-Gesetzes entsprechend 
anzuwenden. 8 § 12 Absätze 1 und 3 des Artikel 10-Gesetzes findet 
entsprechende Anwendung.

(8) 1 Die nach Absatz 6 zuständige Behörde unterrichtet im Abstand 
von höchstens sechs Monaten den Kontrollausschuss gemäß § 24 
über die Durchführung der Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 
4; dabei ist insbesondere ein Überblick über Anlass, Umfang, Dauer, 
Ergebnis und Kosten der im Berichtszeitraum durchgeführten Maßnah-
men zu geben. 2 Die nach Satz 1 zuständige Behörde erstattet ferner 
dem Parlamentarischen Kontrollgremium nach dem Kontrollgremium-
gesetz vom 11. April 1978 (BGBl. I S. 453), zuletzt geändert am 26. 
Juni 2001 (BGBl. I S. 1254, 1260), jährlich sowie nach Ablauf von 
drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zusammenfassend zum 
Zweck der Evaluierung einen Bericht über die Durchführung sowie Art, 
Umfang und Anordnungsgründe der Maßnahmen nach den Absätzen 
3 bis 5; dabei sind die Grundsätze des § 2 Absatz 4 des Gesetzes zur 
Ausführung des Artikel 10-Gesetzes und des § 5 Absatz 1 des Kon-
trollgremiumgesetzes zu beachten.

(9) 1 Anordnungen sind dem Verpflichteten insoweit schriftlich mitzu-
teilen, als dies erforderlich ist, um ihm die Erfüllung seiner Verpflich-
tung zu ermöglichen. 2 Anordnungen und übermittelte Daten dürfen 
dem Betroffenen oder Dritten vom Verpflichteten nicht mitgeteilt wer-
den.

(10) Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
(Artikel 10 des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe des Absatzes 4 
Satz 1 Nummern 3 bis 5 und der Absätze 5 bis 7 eingeschränkt.
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§ 8
Erheben von Informationen mit nachrichtendienstlichen Mitteln

(1) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf mit nachrichtendienst-
lichen Mitteln Informationen verdeckt erheben. 2 Der Einsatz von nach-
richtendienstlichen Mitteln ist vorbehaltlich § 6 nur zulässig, wenn

1. er sich gegen Organisationen, unorganisierte Gruppen, in ihnen 
oder einzeln tätige Personen richtet, bei denen tatsächliche 
Anhaltspunkte für den Verdacht von Bestrebungen oder Tätigkei-
ten nach § 4 Absatz 1 bestehen,

2. er sich gegen andere als die in Nummer 1 genannten Personen 
richtet, von denen auf Grund bestimmter Tatsachen anzuneh-
men ist, dass sie für den Betroffenen bestimmte oder von ihm 
herrührende Mitteilungen entgegennehmen oder weitergeben, 
um auf diese Weise Erkenntnisse über sicherheitsgefährdende 
oder geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht oder 
gewalttätige Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 zu 
gewinnen,

3. auf diese Weise die zur Erforschung von Bestrebungen oder 
Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 erforderlichen Nachrichtenzugänge 
geschaffen werden können oder

4. dies zur Abschirmung der Mitarbeiter, Einrichtungen, Gegenstände 
und Nachrichtenzugänge des Landesamtes für Verfassungsschutz 
gegen sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten 
erforderlich ist.

3 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf die so gewonnenen 
Informationen nur für die in Satz 2 genannten Zwecke verwenden. 
4 Unterlagen, die für diese Zwecke nicht erforderlich sind, sind unver-
züglich zu vernichten. 5 Die Vernichtung kann unterbleiben, wenn die 
Informationen von anderen schriftlichen Unterlagen, die zur Erfüllung 
der Aufgaben erforderlich sind, nicht oder nur mit unvertretbarem Auf-
wand getrennt werden können; in diesem Fall unterliegen sie einem 
Verwertungsverbot.
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(2) 1 Zulässige nachrichtendienstliche Mittel sind

1. verdeckt eingesetzte hauptamtliche Mitarbeiter des Landesamtes 
für Verfassungsschutz,

2. verdeckt eingesetzte Personen, die nicht in einem arbeitsvertragli-
chen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Landesamt 
für Verfassungsschutz stehen, wie Vertrauensleute, Informanten, 
Gewährspersonen,

3. planmäßig angelegte Beobachtungen (Observationen),

4. Bildaufzeichnungen,

5. verdeckte Ermittlungen und Befragungen,

6. verdecktes Mithören ohne Inanspruchnahme technischer Mittel,

7. verdecktes Mithören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gespro-
chenen Wortes oder sonstiger Signale unter Einsatz technischer 
Mittel innerhalb und außerhalb von Wohnungen (Artikel 13 des 
Grundgesetzes),

8. Beobachten und Aufzeichnen des Funkverkehrs, soweit nicht der 
Post- und Fernmeldeverkehr nach Maßgabe des Artikel 10-Geset-
zes betroffen ist,

9. Aufbau und Gebrauch von Legenden,

10. Beschaffen, Erstellen und Verwenden von Tarnpapieren und Tarn-
kennzeichen,

11. Überwachen des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs nach Maß-
gabe des Artikel 10-Gesetzes sowie

12. weitere vergleichbare Methoden, Gegenstände und Instrumente 
zur heimlichen Informationsbeschaffung, insbesondere das sons-
tige Eindringen in technische Kommunikationsbeziehungen durch 
Bild-, Ton- und Datenaufzeichnungen, um die nach Absatz 1 
erforderlichen Informationen zu gewinnen.
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2 Die nachrichtendienstlichen Mittel sind abschließend in einer Dienst-
vorschrift zu benennen, die auch die Zuständigkeit für die Anordnung 
solcher Informationserhebungen regelt. 3 Die Dienstvorschrift bedarf 
der Zustimmung des Präses der zuständigen Behörde. 4 Der oder dem 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 5 Die Behörden der Freien 
und Hansestadt Hamburg sind verpflichtet, dem Landesamt für Ver-
fassungsschutz Hilfe für Tarnungsmaßnahmen zu leisten.

(3) 1 Der verdeckte Einsatz besonderer technischer Mittel zur Infor-
mationsgewinnung ist im Schutzbereich des Artikels 13 des Grundge-
setzes innerhalb von Wohnungen in Abwesenheit einer für das Lan-
desamt für Verfassungsschutz tätigen Person zur Abwehr dringender 
Gefahren für die Schutzgüter des § 1 und unter Berücksichtigung des 
§ 6 nur zulässig, wenn die materiellen Voraussetzungen für einen Ein-
griff in das Brief-, Post- oder Fernmeldegeheimnis nach § 1 Absatz 1 
Nummer 1 und § 3 Absatz 1 Satz 1 des Artikel 10-Gesetzes vorliegen 
und die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos 
oder wesentlich erschwert wäre. 2 Der verdeckte Einsatz besonde-
rer technischer Mittel darf sich nur gegen den Verdächtigen richten. 
3 Bei unmittelbar bevorstehender Gefahr darf der Einsatz sich auch 
gegen Personen richten, von denen aufgrund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen ist, dass sie für die Verdächtigen bestimmte oder von 
ihnen herrührende Mitteilungen entgegennehmen oder weitergeben 
oder dass die Verdächtigen sich in ihrer Wohnung aufhalten. 4 In den 
Fällen des § 53 Absatz 1 der Strafprozessordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. 
I S. 3970), sind Maßnahmen nach den Sätzen 1 bis 3 nur zulässig, 
wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass bei den 
zur Verweigerung des Zeugnisses Berechtigten die materiellen Voraus-
setzungen des Satzes 1 vorliegen.

(4) 1 Die Anordnung des Einsatzes besonderer technischer Mittel nach 
Absatz 3 Satz 1 trifft der Richter. 2 Bei Gefahr im Verzug kann der 
Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz oder bei seiner Verhin-
derung sein Vertreter einen Einsatz nach Absatz 3 Satz 1 anordnen; 
die Tatsachen, die Gefahr im Verzug begründen, sind aktenkundig zu 
machen. 3 Eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuho-
len. 4 Die Anordnungen sind auf längstens vier Wochen zu befristen; 
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Verlängerungen um jeweils nicht mehr als vier weitere Wochen sind 
auf Antrag zulässig, soweit die Voraussetzungen der Anordnung fort-
bestehen.

(5) 1 Die Anordnung des Einsatzes besonderer technischer Mittel nach 
Absatz 3 Satz 1 wird unter der Aufsicht eines Beschäftigten des Lan-
desamtes für Verfassungsschutz vollzogen, der die Befähigung zum 
Richteramt hat. 2 Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht 
mehr vor oder ist der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Informa-
tionsgewinnung nicht mehr erforderlich, ist die Maßnahme unverzüg-
lich zu beenden. 3 Das Abhören und Aufzeichnen ist unverzüglich zu 
unterbrechen, soweit sich während der Überwachung Anhaltspunkte 
dafür ergeben, dass Äußerungen, die dem Kernbereich privater Lebens-
gestaltung zuzurechnen sind, erfasst werden. 4 Aufzeichnungen über 
solche Äußerungen sind unverzüglich zu löschen. 5 Erkenntnisse über 
solche Äußerungen dürfen nicht verwertet werden. 6 Die Tatsache der 
Erfassung der Daten und ihrer Löschung ist zu dokumentieren. 7 Ist 
eine Maßnahme unterbrochen worden, so darf sie fortgeführt werden, 
soweit auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte, insbesondere zu der 
Art der zu überwachenden Räumlichkeiten und dem Verhältnis der zu 
überwachenden Personen zueinander, anzunehmen ist, dass durch die 
Überwachung Äußerungen, die dem Kernbereich privater Lebensge-
staltung zuzurechnen sind, nicht mehr erfasst werden.

(6) 1 Erkenntnisse und Unterlagen, die durch Maßnahmen nach Absatz 
3 Satz 1 gewonnen wurden, dürfen zur Verfolgung und Erforschung 
der dort genannten Bestrebungen oder Tätigkeiten sowie nach Maß-
gabe des § 4 Absätze 4 bis 6 des Artikel 10-Gesetzes verwendet 
werden. 2 § 14 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt. 3 Für die Speicherung 
und Löschung der durch die Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 
7 erlangten personenbezogenen Daten sowie die Entscheidung über 
die nachträgliche Information der von Maßnahmen nach den Absätzen 
3 und 7 Betroffenen gelten § 4 Absatz 1 und § 12 des Artikel 10-
Gesetzes entsprechend. 4 Die Zusammenarbeitsverpflichtung nach § 3 
bleibt unberührt.

(7) 1 Der verdeckte Einsatz besonderer technischer Mittel im Schutz-
bereich des Artikels 13 des Grundgesetzes innerhalb von Wohnungen 
ist auch dann zulässig, wenn Es ausschließlich zum Schutz der dort 
für den Verfassungsschutz tätigen Personen zur Abwehr von Gefahren 
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für Leben, Gesundheit oder Freiheit unerlässlich ist und vom Leiter 
des Landesamtes für Verfassungsschutz oder bei seiner Verhinderung 
von seinem Vertreter angeordnet ist. 2 Eine anderweitige Verwertung 
der hierbei erlangten Kenntnisse zum Zweck der Strafverfolgung oder 
der Gefahrenabwehr ist nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit 
der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzug ist die 
richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. 3 Die Tatsachen, 
die Gefahr im Verzug begründen, sind aktenkundig zu machen.

(8) 1 Zuständiges Gericht zur Entscheidung nach den Absätzen 3 
und 7 ist das Amtsgericht Hamburg. 2 Für das Verfahren gelten die 
Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit entsprechend.

(9) Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe der Absätze 3 und 7 einge-
schränkt.

(10) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf unter den Voraus-
setzungen des § 7 Absatz 4 technische Mittel zur Ermittlung des 
Standortes eines aktiv geschalteten Mobilfunkendgerätes oder zur 
Ermittlung der Geräte- oder Kartennummer einsetzen. 2 Die Maßnahme 
ist nur zulässig, wenn ohne Einsatz technischer Mittel nach Satz 1 die 
Ermittlung des Standortes oder die Ermittlung der Geräte- oder Kar-
tennummer aussichtslos oder wesentlich erschwert ist. 3 Sie darf sich 
nur gegen die in § 7 Absatz 5 Nummer 1 und Nummer 2 Buchstabe 
b bezeichneten Personen richten. 4 Für die Verarbeitung der Daten ist 
§ 4 des Artikel 10-Gesetzes entsprechend anzuwenden. 5 Personen-
bezogene Daten eines Dritten dürfen anlässlich solcher Maßnahmen 
nur erhoben werden, wenn dies aus technischen Gründen zur Errei-
chung des Zwecks nach Satz 1 unvermeidbar ist. 6 Sie unterliegen 
einem absoluten Verwendungsverbot und sind nach Beendigung der 
Maßnahme unverzüglich zu löschen. 7 § 7 Absätze 6 bis 8 gilt entspre-
chend. 8 Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
( Artikel 10 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(11) 1 Erhebungen nach den Absätzen 3 bis 8 und Eingriffe, die in Art 
und Schwere einer Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnisses gleichkommen, bedürfen der Zustimmung des Präses, bei 
dessen Verhinderung des Staatsrates der zuständigen Behörde. 2 Sie 



Verfassungsschutzgesetz

18

sind dem Betroffenen mitzuteilen, sobald eine Gefährdung des Zwecks 
der Maßnahme ausgeschlossen werden kann. 3 Lässt sich zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilen, ob diese Voraussetzung 
vorliegt, ist die Mitteilung vorzunehmen, sobald eine Gefährdung des 
Zwecks der Maßnahme ausgeschlossen werden kann. 4 Einer Mittei-
lung bedarf es nicht, wenn der Kontrollausschuss gemäß § 24 einstim-
mig festgestellt hat, dass

1. diese Voraussetzung auch nach fünf Jahren nach Beendigung der 
Maßnahme noch nicht eingetreten ist,

2. diese Voraussetzung mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit auch in Zukunft nicht eintreten wird und

3. die Voraussetzungen für eine Löschung sowohl bei der erheben-
den Stelle als auch beim Empfänger vorliegen.

§ 9
Weitere Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf zur Erfüllung seiner 
Aufgaben personenbezogene Daten weiter verarbeiten, wenn

1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht bestehen, dass die 
betroffene Person an Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 4 
Absatz 1 teilnimmt, und dies für die Beobachtung der Bestrebung 
oder Tätigkeit erforderlich ist,

2. dies für die Erforschung und Bewertung von Bestrebungen oder 
Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 erforderlich ist,

3. dies zur Schaffung oder Erhaltung nachrichtendienstlicher 
Zugänge über Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 
erforderlich ist,

4. eine Mitwirkung bei Sicherheitsüberprüfungen nach § 2 Absatz 3 
des Artikel 10-Gesetzes oder bei Zuverlässigkeitsüberprüfungen 
nach dem Hafensicherheitsgesetz oder eine Beteiligung bei Über-
prüfungen nach § 7 des Luftsicherheitsgesetzes oder § 12 b des 
Atomgesetzes erfolgt.
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2 Das Recht der Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
nach § 7 Absatz 1 Satz 2 zur Vorgangsverwaltung bleibt unberührt.

(2) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Speicherungsdauer 
auf das für seine Aufgabenerfüllung erforderliche Maß zu beschrän-
ken. 2 Bei der Einzelfallbearbeitung, im Übrigen jeweils spätestens vier 
Jahre beginnend ab der ersten Speicherung, prüft das Landesamt für 
Verfassungsschutz, ob die Speicherung der personenbezogenen Daten 
weiterhin erforderlich ist.

(3) Gespeicherte personenbezogene Daten über Bestrebungen und 
Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 oder 4 dürfen 
länger als zehn Jahre nach dem Zeitpunkt der letzten gespeicherten 
Information nur mit Zustimmung des Präses der zuständigen Behörde 
oder der von ihm besonders ermächtigten Bediensteten des Landes-
amtes für Verfassungsschutz gespeichert bleiben.

(4) Das Landesamt für Verfassungsschutz ist befugt, gemäß § 22 a 
BVerfSchG personenbezogene Daten in gemeinsamen Dateien mit den 
Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder und anderen 
Sicherheitsbehörden zu verarbeiten, soweit besondere bundesrechtli-
che Vorschriften oder landesrechtliche Vorschriften Anlass, Umfang 
und sonstige datenschutzrechtliche Anforderungen regeln.

§ 10
Verarbeitung von Daten Minderjähriger

(1) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf unter den Vorausset-
zungen des § 9 Daten über Minderjährige in Sachakten und amtseige-
nen Dateien speichern und weiter verarbeiten. 2 Daten über Minderjäh-
rige vor Vollendung des 16. Lebensjahres dürfen nicht in gemeinsamen 
Dateien (§ 6 BVerfSchG), Daten Minderjähriger vor Vollendung des  
14. Lebensjahres nicht in amtseigenen Dateien gespeichert werden.

(2) Daten über Minderjährige in Dateien sind nach zwei Jahren auf 
die Erforderlichkeit der weiteren Speicherung zu überprüfen; spätes-
tens nach fünf Jahren sind diese Daten zu löschen, es sei denn, dass 
nach Eintritt der Volljährigkeit weitere Erkenntnisse nach § 4 Absatz 
1 angefallen sind.
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§ 11
Berichtigung, Sperrung und Löschung

(1) 1 Erweist sich eine Information nach ihrer Übermittlung als unrichtig 
oder unvollständig, hat die übermittelnde Stelle ihre Information unver-
züglich gegenüber dem Empfänger zu berichtigen oder zu ergänzen, 
wenn durch die unrichtige oder unvollständige Übermittlung schutz-
würdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt sein können. 2 Die 
Berichtigung erfolgt dadurch, dass die unrichtigen Angaben, soweit 
sie in Akten enthalten sind, entfernt werden und, soweit sie in Dateien 
gespeichert sind, gelöscht werden. 3 Hiervon kann abgesehen werden, 
wenn die Trennung von zu berichtigenden und richtigen Informationen 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist.

(2) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der 
Datenschutzkontrolle oder der Datensicherung gespeichert werden, 
dürfen nur für diese Zwecke oder bei Verdacht des Datenmissbrauchs 
genutzt werden.

(3) Im Übrigen gilt für die Berichtigung, Sperrung und Löschung § 
19 des Hamburgischen Datenschutzgesetzes vom 5. Juli 1990 
(Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 133, 165, 226), 
zuletzt geändert am 30. Januar 2001 (Hamburgisches Gesetz- und 
Verordnungsblatt Seite 9).

3. Abschnitt
Datenübermittlung

§ 12
Übermittlung nicht personenbezogener Daten

Das Landesamt für Verfassungsschutz kann die im Rahmen seiner 
gesetzlichen Aufgabenerfüllung erlangten Daten, die nicht personen-
bezogen sind, an andere Behörden und Stellen, insbesondere an die 
Polizei und die Staatsanwaltschaft, übermitteln, wenn sie für die Auf-
gabenerfüllung der Empfänger erforderlich sein können.
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§ 13
Übermittlung personenbezogener Daten an  

inländische Nachrichtendienste

(1) Gemäß § 5 Absatz 1 BVerfSchG übermittelt das Landesamt für Ver-
fassungsschutz dem Bundesamt für Verfassungsschutz und den Ver-
fassungsschutzbehörden der Länder alle personenbezogenen Daten, 
deren Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der Empfänger erforderlich 
ist.

(2) Gemäß § 21 Absatz 2 BVerfSchG übermittelt das Landesamt für 
Verfassungsschutz dem Bundesnachrichtendienst und dem Militäri-
schen Abschirmdienst Informationen einschließlich personenbezoge-
ner Daten.

§ 14
Übermittlung personenbezogener Daten an inländische  

öffentliche Stellen und Strafverfolgungsbehörden

(1) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf Informationen ein-
schließlich personenbezogener Daten an inländische öffentliche Stellen 
übermitteln, wenn dies zum Schutz vor Bestrebungen oder Tätigkeiten 
nach § 4 Absatz 1 zwingend erforderlich ist oder der Empfänger eine 
Sicherheitsüberprüfung durchführt. 2 Der Empfänger darf die übermit-
telten Daten nur für den Zweck verwenden, zu dem sie ihm übermittelt 
wurden. 3 Hierauf ist er hinzuweisen.

(2) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf über Absatz 1 hin-
aus Informationen einschließlich personenbezogener Daten an die 
Staatsanwaltschaften und die Polizei übermitteln, wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass jemand eine in den §§ 74 a und 
120 Gerichtsverfassungsgesetz, § 100 a Nummern 3 und 4 Straf-
prozessordnung und §§ 130, 131 Strafgesetzbuch genannte Straf-
tat plant, begeht oder begangen hat sowie sonstige Straftaten, bei 
denen aufgrund ihrer Zielsetzung, des Motivs des Täters oder dessen 
Verbindung zu einer Organisation tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass sie gegen die in Artikel 73 Nummer 10 Buchstabe 
b oder c des Grundgesetzes genannten Schutzgüter gerichtet sind.  
2 Personenbezogene Daten, die das Landesamt für Verfassungsschutz 
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selbst mit nachrichtendienstlichen Mitteln nach § 8 erhoben hat, dür-
fen nur dann an die Staatsanwaltschaft oder an die Polizei übermit-
telt werden, wenn die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen 
für deren Erhebung mit entsprechenden Befugnissen zur verdeckten 
Datenerhebung nach der Strafprozessordnung oder nach den §§ 9 
bis 12 und §23 Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei vom 2. 
Mai 1991 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 187, 
191) vorgelegen hätten.

§ 15
Übermittlung personenbezogener Daten an  

Stationierungsstreitkräfte

1 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf Informationen einschließ-
lich personenbezogener Daten an Dienststellen der Stationierungs-
streitkräfte im Rahmen von Artikel 3 des Zusatzabkommens zu dem 
Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über die 
Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik 
Deutschland stationierten ausländischen Streitkräfte vom 3. August 
1959 (Bundesgesetzblatt II 1961 Seiten 1183, 1218) übermitteln.  
2 Die Entscheidung für eine Übermittlung treffen der Präses der zustän-
digen Behörde oder die von ihm besonders ermächtigten Bediensteten 
des Landesamtes für Verfassungsschutz. 3 Der Empfänger ist darauf 
hinzuweisen, dass er die übermittelten Daten nur zur Verarbeitung für 
den Zweck erhält, zu dem sie ihm übermittelt wurden.

§ 16
Übermittlung personenbezogener Daten an  

ausländische öffentliche Stellen

1 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene Daten 
im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz an aus-
ländische öffentliche Stellen sowie an über- oder zwischenstaatliche 
Stellen übermitteln, wenn die Übermittlung zur Erfüllung seiner Auf-
gaben oder zur Wahrung erheblicher Sicherheitsinteressen des Emp-
fängers erforderlich ist. 2 Die Entscheidung für eine Übermittlung tref-
fen der Präses der zuständigen Behörde oder die von ihm besonders 
ermächtigten Bediensteten des Landesamtes für Verfassungsschutz.  
3 Die Übermittlung unterbleibt, wenn auswärtige Belange der Bun-
desrepublik Deutschland oder überwiegende schutzwürdige Interes-
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sen des Betroffenen entgegenstehen oder wenn dadurch gegen den 
Zweck eines deutschen Gesetzes verstoßen würde. 4 Der Empfänger 
ist darauf hinzuweisen, dass er die übermittelten Daten nur zur Verar-
beitung für den Zweck erhält, zu dem sie ihm übermittelt wurden.

§ 17
Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen  

außerhalb des öffentlichen Bereichs

(1) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf personenbezogene 
Daten an Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs 
nicht übermitteln, es sei denn, dass die Übermittlung zum Schutz der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des Bestandes oder der 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes erforderlich ist. 2 Die Ent-
scheidung für eine Übermittlung treffen der Präses der zuständigen 
Behörde, bei dessen Verhinderung der Staatsrat oder die besonders 
ermächtigten Bediensteten des Landesamtes für Verfassungsschutz.  
3 Dies gilt nicht bei Erhebungen nach § 7 Absatz 1 Sätze 2 und 3.

(2) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz führt über die Übermitt-
lung nach Absatz 1 einen Nachweis, aus dem der Zweck und die Ver-
anlassung der Übermittlung, die Aktenfundstelle und der Empfänger 
hervorgehen. 2 Die Nachweise sind gesondert aufzubewahren, gegen 
unberechtigten Zugriff zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, 
das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten.

(3) 1 Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den Zweck 
verwenden, zu dem sie ihm übermittelt wurden. 2 Hierauf ist er hin-
zuweisen.

(4) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz darf eine Bewertung über 
personenbezogene Daten an Personen oder Stellen außerhalb des 
öffentlichen Bereichs übermitteln, soweit die Übermittlung für Zwecke 
einer Zuverlässigkeitsüberprüfung mit Einwilligung der Betroffenen 
erfolgt und im Hinblick auf den Anlass dieser Überprüfung, insbeson-
dere den Zugang der Betroffenen zu einer besonders gefährdeten Ver-
anstaltung, mit Rücksicht auf ein berechtigtes Interesse des Empfän-
gers und wegen der Art oder des Umfangs der Erkenntnisse über den 
Betroffenen angemessen ist. 2 Das Landesamt für Verfassungsschutz 
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hat den Betroffenen die Gründe für eine negative Bewertung mitzutei-
len. Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 18
Übermittlung personenbezogener Daten an die Öffentlichkeit

1 Bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit einschließlich der Medien über 
Erkenntnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz ist die Übermitt-
lung personenbezogener Daten nur zulässig, wenn sie zu einer sach-
gerechten Information zwingend erforderlich ist. 2 Stehen schutzwür-
dige Interessen des Betroffenen entgegen, kommt eine Übermittlung 
der personenbezogenen Daten des Betroffenen nur dann in Betracht, 
wenn die Interessen der Allgemeinheit deutlich überwiegen.

§ 19
Übermittlung personenbezogener Daten an das  

Landesamt für Verfassungsschutz

(1) Die hamburgischen Behörden und die der Aufsicht der Freien und 
Hansestadt Hamburg unterstehenden juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts sind befugt, die Daten zu übermitteln, um die das Lan-
desamt für Verfassungsschutz nach § 7 Absatz 2 ersucht hat, soweit 
sie diesen Stellen bereits vorliegen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Stellen übermitteln dem Landesamt 
für Verfassungsschutz alle ihnen im Rahmen ihrer Aufgabenerfül-
lung vorliegenden Informationen über gewalttätige Bestrebungen und 
Tätigkeiten oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen gemäß  
§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1, 3 und 4 und über sicherheitsgefähr-
dende oder geheimdienstliche Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 2 und 3.

(3) 1 Die Ausländerbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg über-
mittelt gemäß § 18 Absatz 1 a BVerfSchG von sich aus dem Lan-
desamt für Verfassungsschutz die ihr bekannt gewordenen Informa-
tionen einschließlich personenbezogener Daten über Bestrebungen 
oder Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1, wenn tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass die Übermittlung für die Erfüllung der Aufgaben 
des Landesamtes für Verfassungsschutz erforderlich ist. 2 Die Über-
mittlung dieser personenbezogenen Daten an ausländische öffentli-
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che Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen durch das 
Landesamt für Verfassungsschutz unterbleibt, wenn überwiegende 
schutzwürdige Belange der Person, deren Daten übermittelt werden 
sollen oder überwiegende schutzwürdige Belange Dritter entgegenste-
hen. 3 Vor einer Übermittlung ist das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zu beteiligen. 4 Für diese Übermittlungen des Landesamtes 
für Verfassungsschutz gilt § 7 Absatz 8 entsprechend.

(4) 1 Die Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwalt-
schaftlichen Sachleitungsbefugnis, die Polizei übermitteln auch andere 
im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung bekannt gewordene Informationen 
über Bestrebungen nach § 4 Absatz 1, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass die Übermittlung für die Erfüllung der Auf-
gaben des Landesamtes für Verfassungsschutz erforderlich ist. 2 Die 
Übermittlung personenbezogener Daten, die aufgrund eines Eingriffs in 
das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bekannt geworden sind, ist 
nur zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
jemand eine der in § 3 des Artikel 10-Gesetzes genannten Straftaten 
plant, begeht oder begangen hat. 3 Die Übermittlung personenbezoge-
ner Informationen, die auf Grund anderer strafprozessualer Zwangs-
maßnahmen oder verdeckter Datenerhebungen nach § 2 Absatz 3 
Satz 3 oder nach den §§ 9 bis 12 des Gesetzes über die Datenver-
arbeitung der Polizei vom 2. Mai 1991 (Hamburgisches Gesetz- und 
Verordnungsblatt Seiten 187, 191) bekannt geworden sind, ist nur 
zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für gewalttätige Bestre-
bungen oder sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkei-
ten bestehen; die Übermittlung ist auch zulässig, wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte für eine in §§ 74 a und 120 Gerichtsverfassungsgesetz 
und §§ 130, 131 Strafgesetzbuch genannte Straftat bestehen oder 
eine sonstige Straftat, bei der aufgrund ihrer Zielsetzung, des Motivs 
des Täters oder dessen Verbindung zu einer Organisation tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie gegen die in Artikel 73 Num-
mer 10 Buchstabe b oder c des Grundgesetzes genannten Schutz-
güter gerichtet ist. 4 Die Übermittlung personenbezogener Daten, die 
auf Grund verdeckter Datenerhebung nach § 8 Absatz 6 Satz 1 und  
§§ 10 a bis 10 d des Gesetzes über die Datenverarbeitung der Polizei 
in der jeweils geltenden Fassung bekannt geworden sind, ist nur zuläs-
sig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass jemand 
eine der in § 3 des Artikel 10-Gesetzes genannten Straftaten plant, 
begeht oder begangen hat. 5 Auf die nach Satz 2 übermittelten Infor-
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mationen und die dazu gehörenden Unterlagen ist § 4 des Artikel 10-
Gesetzes entsprechend anzuwenden. 6 Die nach Satz 2 übermittelten 
Informationen dürfen nur zur Erforschung gewalttätiger Bestrebun-
gen oder sicherheitsgefährdender oder geheimdienstlicher Tätigkeiten 
genutzt werden.

(5) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die übermittelten Infor-
mationen unverzüglich darauf zu überprüfen, ob sie zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlich sind. 2 Ist dies nicht der Fall, sind die Unterla-
gen zu vernichten. 3 Die Vernichtung unterbleibt, wenn die Unterlagen 
von anderen Informationen, die zur Erfüllung der Aufgaben erforder-
lich sind, nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand getrennt wer-
den können; in diesem Fall unterliegen die personenbezogenen Daten 
einem Verwertungsverbot und sind entsprechend zu kennzeichnen.

(6) 1 Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Informationsüber-
mittlung aktenkundig zu machen. 2 Vorschriften in anderen Gesetzen 
über die Informationsübermittlung an das Landesamt für Verfassungs-
schutz und über ihre Dokumentation bleiben unberührt.

§ 20
Registereinsicht durch das Landesamt für Verfassungsschutz

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf in von öffentlichen 
Stellen geführte Register und Datensammlungen einsehen, wenn tat-
sächliche Anhaltspunkte vorliegen über

1. Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt oder dar-
auf gerichtete Vorbereitungshandlungen gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes gerichtet sind (§ 4 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1) oder

2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten für 
eine fremde Macht (§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2) oder 

3. Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf 
gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bun-
desrepublik Deutschland gefährden (§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
3) oder
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4. Bestrebungen und Tätigkeiten, die durch Anwendung von Gewalt 
oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen gegen den Gedan-
ken der Völkerverständigung oder das friedliche Zusammenleben 
der Völker gerichtet sind (§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4).

(2) Eine Einsichtnahme ist nur zulässig, wenn

1. die Aufklärung auf andere Weise nicht möglich erscheint, insbe-
sondere durch eine Übermittlung der Daten durch die registerfüh-
rende Stelle der Zweck der Maßnahme gefährdet würde,

2. die betroffenen Personen durch eine anderweitige Aufklärung 
unverhältnismäßig beeinträchtigt würden und

3. eine besondere gesetzliche Geheimhaltungsvorschrift oder ein 
Berufsgeheimnis ihr nicht entgegensteht.

(3) Die Anordnung für die Maßnahme treffen der Präses der zuständi-
gen Behörde oder die von ihm besonders ermächtigten Bediensteten 
des Landesamtes für Verfassungsschutz.

(4) 1 Die auf diese Weise gewonnenen Unterlagen dürfen nur zu den 
in Absatz 1 genannten Zwecken verwendet werden. 2 Gespeicherte 
Daten sind zu löschen und Unterlagen zu vernichten, sobald sie für 
diese Zwecke nicht mehr benötigt werden.

(5) 1 Über die Tatsache der Einsichtnahme ist ein gesonderter Nach-
weis zu führen, aus dem ihr Zweck, die in Anspruch genommenen 
Stellen sowie die Namen der Betroffenen hervorgehen. 2 Diese Auf-
zeichnungen sind gesondert aufzubewahren, durch technische und 
organisatorische Maßnahmen gegen unbefugten Zugriff zu sichern 
und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, 
zu vernichten.

§ 21
Übermittlungsverbote und -einschränkungen

(1) Die Übermittlung von Informationen nach diesem Abschnitt unter-
bleibt, wenn



Verfassungsschutzgesetz

28

1. eine Prüfung durch die übermittelnde Stelle ergibt, dass die Infor-
mationen zu vernichten sind oder einem Verwertungsverbot 
unterliegen oder für den Empfänger nicht mehr bedeutsam sind,

2. überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfordern oder

3. für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass unter Berücksich-
tigung der Art der Informationen und ihrer Erhebung die schutz-
würdigen Interessen des Betroffenen das Allgemeininteresse an 
der Übermittlung überwiegen.

(2) Besondere Rechtsvorschriften, die Informationsübermittlungen 
zulassen, einschränken oder verbieten sowie die Verpflichtung zur 
Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder 
besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschrif-
ten beruhen, bleiben unberührt.

§ 22
Übermittlung personenbezogener Daten Minderjähriger

(1) Personenbezogene Daten Minderjähriger vor Vollendung des 16. 
Lebensjahres dürfen nach den Vorschriften dieses Gesetzes übermit-
telt werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
der Minderjährige eine der in § 3 des Artikel 10-Gesetzes genannten 
Straftaten plant, begeht oder begangen hat, im Übrigen, solange die 
Voraussetzungen der Speicherung nach § 10 erfüllt sind.

(2) Personenbezogene Daten Minderjähriger vor Vollendung des 16. 
Lebensjahres dürfen nach den Vorschriften dieses Gesetzes nicht an 
ausländische oder über- oder zwischenstaatliche Stellen übermittelt 
werden.

4. Abschnitt
Auskunftserteilung

§ 23
Auskunftserteilung

(1) 1 Den Betroffenen ist vom Landesamt für Verfassungsschutz auf 
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Antrag gebührenfrei Auskunft zu erteilen über

1. die zu ihrer Person gespeicherten Daten,

2. die Zweckbestimmung und die Rechtsgrundlage der  
Speicherung,

3. die Herkunft der Daten,

4. die Stellen, denen die Daten im Rahmen regelmäßiger Übermitt-
lungen übermittelt werden, und die an einem automatisierten 
Abrufverfahren teilnehmenden Stellen,

auch soweit diese Angaben nicht zu ihrer Person gespeichert sind, aber 
mit vertretbarem Aufwand festgestellt werden können. 2 Die Betrof-
fenen sollen die Art der personenbezogenen Daten, über die sie Aus-
kunft verlangen, näher bezeichnen. 3 Aus Akten ist den Betroffenen 
Auskunft zu erteilen, soweit sie Angaben machen, die das Auffinden 
der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erfor-
derliche Aufwand nicht außer Verhältnis zum Auskunftsinteresse der 
Betroffenen steht. 4 Das Landesamt für Verfassungsschutz bestimmt 
die Form der Auskunftserteilung nach pflichtgemäßem Ermessen; die 
Auskunft kann auch in der Form erteilt werden, dass den Betroffenen 
Akteneinsicht gewährt oder ein Ausdruck aus automatisierten Dateien 
überlassen wird. 5 § 29 des Hamburgischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes bleibt unberührt.

(2) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit

1. durch sie die Nachrichtenzugänge gefährdet sein können oder die 
Ausforschung des Erkenntnisstandes oder der Arbeitsweise des 
Landesamtes für Verfassungsschutz zu befürchten ist,

2. die personenbezogenen Daten oder die Tatsache ihrer Speiche-
rung nach einer Rechtsvorschrift oder wegen der überwiegenden 
schutzwürdigen Interessen Dritter geheim gehalten werden müs-
sen,

3. sie die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle 
des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde.
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(3) Im Übrigen gilt für die Auskunft § 18 Absätze 2 und 4 bis 6 des 
Hamburgischen Datenschutzgesetzes.

5. Abschnitt
Parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes

§ 24
Parlamentarischer Kontrollausschuss

1 Zur parlamentarischen Kontrolle des Senats auf dem Gebiet des Ver-
fassungsschutzes bildet die Bürgerschaft einen Kontrollausschuss.  
2 Dieser tagt in nichtöffentlicher Sitzung.

§ 25
Zusammensetzung und Pflichten des Ausschusses

(1) Der Ausschuss besteht aus sieben Mitgliedern der Bürgerschaft.

(2) Die Mitglieder des Ausschusses werden von der Bürgerschaft in 
geheimer Abstimmung gewählt.

(3) 1 Die Mitglieder des Ausschusses sind zur Geheimhaltung der 
Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit in dem Ausschuss bekannt geworden sind. 2 Dies gilt auch 
für die Zeit nach ihrem Ausscheiden aus dem Ausschuss oder aus der 
Bürgerschaft.

(4) Der Ausschuss wählt einen Vorsitzenden und gibt sich eine 
Geschäftsordnung.

(5) Sitzungsunterlagen und Protokolle verbleiben im Gewahrsam des 
Landesamtes für Verfassungsschutz und können nur dort von den 
Ausschussmitgliedern eingesehen werden.

(6) 1 Scheidet ein Mitglied des Ausschusses aus der Bürgerschaft oder 
seiner Fraktion aus, so verliert es seine Mitgliedschaft im Ausschuss; 
für dieses Mitglied ist unverzüglich ein neues Mitglied zu bestimmen.  
2 Das Gleiche gilt, wenn ein Mitglied aus dem Ausschuss ausschei-
det.



Verfassungsschutzgesetz

31

(7) 1 Der Parlamentarische Kontrollausschuss erstattet der Bürger-
schaft jährlich einen Bericht über seine Kontrolltätigkeit. 2 Dabei sind 
die Grundsätze des Absatzes 3 zu beachten.

§ 26
Aufgaben des Ausschusses

(1) 1 Der Ausschuss übt die parlamentarische Kontrolle auf dem Gebiet 
des Verfassungsschutzes aus. 2 Die Rechte der Bürgerschaft bleiben 
unberührt.

(2) 1 Zur Erfüllung seiner Kontrollaufgaben kann der Ausschuss vom 
Senat die erforderlichen Auskünfte, Unterlagen, Akten und Dateiein-
sichten, Stellungnahmen und den Zutritt zu den Räumen des Landes-
amtes für Verfassungsschutz und die Entsendung bestimmter Ange-
höriger des öffentlichen Dienstes als Auskunftspersonen verlangen.  
2 Der Senat bescheidet ein solches Kontrollbegehren abschlägig oder 
schränkt die Aussagegenehmigung ein, wenn gesetzliche Vorschriften 
oder das Staatswohl entgegenstehen. 3 In diesem Fall legt der Senat 
dem Ausschuss seine Gründe dar.

(3) Der Senat unterrichtet den Ausschuss in Abständen von höchstens 
drei Monaten oder auf Antrag eines Mitglieds über die Tätigkeit des 
Landesamtes für Verfassungsschutz.

(4) Der Senat hat dem Ausschuss

1. Gefahren für die Schutzgüter des § 1,

2. die Dienstvorschrift über nachrichtendienstliche Mittel nach § 8 
Absatz 2 Satz 2 sowie ihre Änderungen,

3. die Maßnahmen nach § 8 Absatz 11,

4. die Weiterspeicherung nach § 9 Absatz 3,

5. die tatsächliche Arbeitsaufnahme mit einem automatisierten Ver-
fahren, für das eine Verfahrensbeschreibung nach § 9 Absatz 
1 des Hamburgischen Datenschutzgesetzes vorgeschrieben ist, 
und seine wesentlichen inhaltlichen Änderungen,
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6. die Übermittlung personenbezogener Daten an Stationierungs-
streitkräfte nach § 15,

7. die Übermittlung personenbezogener Daten an ausländische 
öffentliche Stellen nach § 16,

8. die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen außerhalb 
des öffentlichen Bereichs nach § 17,

9. Anfragen bei ausländischen öffentlichen Stellen nach § 12 Absatz 
5 Satz 3 HmbSÜG

mitzuteilen und jährlich über die Prüfungen nach § 9 Absatz 2 Satz 2 
zu berichten.

§ 27
Eingaben

1 Eingaben einzelner Bürger oder einzelner Angehöriger des Verfas-
sungsschutzes über ein sie betreffendes Verhalten des Landesamtes 
für Verfassungsschutz sind dem Ausschuss zur Kenntnis zu geben.  
2 Der Ausschuss hat auf Antrag eines Mitglieds Petenten und Aus-
kunftspersonen zu hören. 3 § 26 Absatz 2 findet entsprechende 
Anwendung. 4 Die Rechte des Eingabenausschusses bleiben unbe-
rührt.
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